
1

Stallwanger
Gemeindeblatt

Informations- u. Mitteilungsblatt
der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen

Unsere
Heimatgemeinde
Stallwang

Schönstein

Wetzelsberg
Landorf

Stallwang

www.stallwang.de  

Stallwanger
gemeindeblatt
Landorf  •  Schönstein  • Stallwang  • Wetzelsberg

Jahrgang 18  Ausgabe Februar 2015 	 Auflage:	650	St.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das 
Jagdrevier Stallwang vor

www.vg-stallwang.de

Bildquelle:	www.blickpunkt-sh.com

(Bericht	Seite	3)



Liebe Leserinnen und Leser,
mit	der	 letzten	Ausgabe	haben	wir	erstmalig	die	
Druckerei	 Baumgartner	 als	 Produzenten	 unse-
res	Gemeindeblattes	beauftragt.	Wir	sind	mit	der	
Qualität	 sehr	 zufrieden	 und	 haben	 auch	 viele	  
positive	Rückmeldungen	bekommen.

Welche	 Themen	 möchten	 Sie	 im	 Gemeindeblatt	
haben?	Wir	freuen	uns	über	jede	Idee!

Anregungen	 und	 Wünsche	 bitte	 per	 E-Mail	
an	 redaktion@stallwang.de	 oder	 direkt	 in	 der	  
Gemeinde	abgeben.

 Herzliche Grüße vom Redaktionsteam

Redaktionsteam
Max	Dietl
Michael	Eisler
Andrea Kraus

Ursula	Poiger

Andrea	Völkl
Herbert	Zankl
Kontakt:
09964	6402	0
redaktion@stallwang.de

Redaktionsschluss
für	die	März	Ausgabe	ist	der	19.03.2015!
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Sauber macht lustig
Am	28.	März	2015	lädt	der	ZAW	Straubing	wieder	
zur	Aufräumaktion	„Sauber	macht	lustig“.
Wie	 in	den	Vorjahren	wird	der	ZAW-SR	wieder	
eine	Brotzeit	für	jeden	Teilnehmer	spendieren	und	
die	 Entsorgung	 der	 gesammelten	 Abfälle	 über-
nehmen.	 Selbstverständlich	 stellt	 der	ZAW	auch	
die	Abfallsäcke.	Weitere	 Informationen	 gibt’s	 in	
der	Gemeinde.
Für weitere Informationen bitte Johann Völkl 
09964 1270 kontaktieren.
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Liebe Wählerinnen, liebe Wähler der Gemeinde Stallwang
Bei	der	Wahlwiederholung	am	01.02.2015	wurde	ich	zum	8.	Mal	in	den	Kreistag	Straubing-Bogen	gewählt.	Vielen	Dank	
allen,	welche	mich	bei	dieser	Wahl		mit	ihrer	Stimme	unterstützt	haben.
Ich	werde	mich	weiterhin	für	die	Bürgerin-nen	und	Bürger	unseres	Landkreises,	sowie	für	die	Belange		der	Gemeinde	
Stallwang	einsetzen.
Mit herzlichen Grüßen 
Alfons Wolf, Kreisrat



 Das Stallwanger Jagdrevier

Liebe	Gemeindebürger,	
in	den	folgenden	Zeilen	darf	ich	ihnen	das	Jagdrevier	Stallwang,	
Gedanken	zur	Jagd	an	sich	und	Wissenswertes	zu	unserem	Re-
vier	 näher	 bringen.	 Gleich	 zu	 Beginn	 soll	 angemerkt	 werden,	
dass	die	 Jagd	nicht	nur	wie	 –	 oft	 von	vielen	 Jagdgegnern,	die	
sich	 in	der	heutigen	Zeit	 immer	vermehrt	hervortun	und	 eine	
Abschaffung	dieser	jahrelangen	Tradition	fordern	–	aus	reinem	
Abschießen	und	Töten	von	Wildtieren	besteht.
Nein,	 Jagd	 ist	mehr	 als	 nur	 ein	Hobby.	Es	 ist	 eine	verantwor-
tungsvolle	Aufgabe,	die	die	volle	Aufmerksamkeit	über	das	gan-
ze	Jahr	erfordert.	Der	Wildbestand	muss	in	einem	vernünftigen	
Rahmen	 gehalten	werden,	 um	 den	 Verbiss	 durch	 Rehwild	 an	
jungen	Waldbäumen	 in	 Grenzen	 zu	 halten.	 Eine	 Überpopula-
tion	führt	aber	auch	zu	vermehrten	Krankheiten	bei	den	Wild-
tieren	 untereinander.	 Krankheiten	 wie	 Tollwut	 oder	 von	 den	
Wildschweinen	übertragbare	Schweinepest	können	auch	für	uns	
Menschen	schwerwiegende	Folgen	haben.	Hier	leisten	die	Jäger	
einen	 entscheidenden	 Beitrag	 für	 die	 Bevölkerung,	 der	 so	 gar	
nicht	wahrgenommen	wird.	
Das	 Jagdrevier	 Stallwang	 hat	 sich	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 stetig	
verkleinert.	 In	Folge	Ausbau	der	B20	und	mehreren	Baugebie-
ten	beläuft	sich	die	Fläche	auf	die	sich	die	Jagd	erstreckt	auf	ca.	
700	 Hektar.	 Davon	 sind	 etwa	 ein	 Drittel	 bewaldet.	 Nachdem	
der	 langjährige	Pächter	 Jakob	Baumgartner	 (Metzger	 Jackl)	 im	
Jahr	1981	verstorben	war,	wurde	das	Revier	von	meinem	Vater 
Josef	 Aumer	 übernommen	 und	 ist	 seitdem	 in	 unserer	 Hand.	
Nach	meiner	 im	 Jahr	2001	erfolgreich	abgeschlossen	 Jägerprü-
fung	bin	 ich	 seit	 2009	Mitpächter.	Mit	uns	beiden	haben	noch	
vier	weitere	Jäger	die	Berechtigung	zum	Ausüben	der	Jagd.	Die-
se	erhalten	dafür	von	uns	sog.	Begehungsscheine.	Die	Zusam-
menarbeit	mit	den	 Jagdgenossen	und	dem	Jagdvorsteher	 Josef	
Vielreicher	verläuft	reibungslos.
Hauptsächlich	wird	die	Jagd	auf	Rehwild	ausgeübt.	Es	ist	nach	
wie	 vor	 in	 ausreichender	 Stärke	 vorhanden.	 Durch	 das	 sog.	
Vegetationsgutachten	 stellt	 ein	Förster	 alle	drei	 Jahre	den	Ver-
biss	 an	 Jungbäumen	 fest.	 Anhand	 seiner	 Feststellungen	 wird	
vom	Landratsamt,	der	Jagdgenossenschaft	und	dem	Jagdpäch-
ter	ein	Abschussplan	erstellt	und	festgelegt,	wie	viele	Rehe	zum	
Abschuss	freigegeben	werden.	In	einem	Jagdjahr,	das	sich	vom	
01.04.	bis	31.03.	erstreckt,	werden	so	ca.	40	Rehe	im	Revier	Stall-
wang	 zur	 Strecke	 gebracht.	 Leider	 kommen	 durch	 das	 dich-
te	 Straßennetz	 sehr	viele	Rehe	um.	 In	diesem	Zusammenhang	
möchte	ich	anmerken,	das	eine	nicht	zu	verstehende	Gleichgül-
tigkeit	im	Umgang	mit	der	Meldung	eines	Wildunfalls	erkenn-
bar	ist.	Viele	Rehe	werden	oft	erst	nach	Tagen	in	Straßengräben	
oder	 angrenzenden	 Feldern	 gefunden.	 Somit	 geht	 wertvolles	
Wildbrett	verloren.	Viel	schlimmer	 ist	es	 jedoch,	dass	diese	oft	
schwer	 angefahrenen	 Tiere	 jämmerlich	 verenden	müssen.	 Ein	
Wildunfall	muss	genauso	wie	 jeder	 andere	Unfall	 im	Straßen-
verkehr	 unverzüglich	 gemeldet	 werden!	 Darum	mein	Appell:	
Nach	Zusammenstoß	mit	einem	Wildtier	unbedingt	die	Polizei	
oder,	soweit	bekannt,	den	Jagdpächter	informieren!	Wir	werden	
dann	von	der	Polizei	in	Kenntnis	gesetzt	und	sind	auch	so	Tag	
und	Nacht	erreichbar.	Hier	wäre	es	oft	hilfreich	die	Unfallstel-
le,	wenn	möglich,	zu	markieren.	Die	Erfahrung	zeigt,	dass	vie-
le	 Verkehrsteilnehmer,	 zu	 dieser	 zu	 späterem	 Zeitpunkt	 nicht	
mehr	korrekt	zurückfinden.	Ein	Nachsuchen	gestaltet	sich	dann	
sehr	schwierig.

Die	Wildschweine	kommen	in	den	letzten	Jahren	immer	häufiger	
vor.	Die	Bejagung	dieser	Tiere	ist	sehr	schwierig,	da	sie	nicht	nur	
sehr	schlau,	sondern	auch	hauptsächlich	nachts	aktiv	sind.	Das	
Hauptproblem	ist,	dass	die	Tiere	auf	ihren	nächtlichen	Streifzü-
gen	oftmals	immense	Schäden	in	Wiesen	und	Feldern	verursa-
chen.	Im	Jahre	1992	wurde	erstmals	ein	Wildschwein	erlegt.	Bis	
heute	kamen	insgesamt	21	Sauen	im	Revier	zur	Strecke.
Der	Feldhase	 ist	aktuell	zum	Wildtier	des	 Jahres	2015	gewählt	
worden.	 Der	 Bestand	 hat	 sich	 im	 Revier	 Stallwang,	 über	 die 
Jahre	gesehen,	etwas	stabilisiert.	Mit	5	Hasen	pro	Saison	ist	die	
Strecke	aber	nicht	besonders	hoch.
Fasane	werden	nur	noch	vereinzelt	gesichtet	und	das	Rebhuhn	–	
früher	noch	stark	vorhanden	–	ist	bei	uns	gänzlich	ausgestorben.		
Das	Verschwinden	vieler	Feldrandgehölze,	der	Wandel	im	An-
bau	der	Feldfrüchte	und	der	Einsatz	moderner	Mähmaschinen,	
erschweren	ihre	Lebensbedingungen	und	lässt	den	Bestand	des	
Niederwildes	beständig	schrumpfen.	Auf	Treibjagden,	so	wie	sie	
früher	der	Brauch	waren,	muss	bei	uns	deshalb	gänzlich	verzich-
tet	werden.
Ein	 großes	 Hauptanliegen	 ist	 uns	 alljährlich	 die	 Rettung	 von	
Jungtieren	 aus	den	Wiesen.	Die	Monate	Mai	 bis	 Juli	 	 sind	 ge-
prägt	vom	mühseligen	Absuchen	der	Wiesen	nach	den	 jungen	
Rehkitzen.	Leider	gibt	es	noch	keine	ausgereifte	Technik,	die	das	
zeitaufwendige	Abgehen	erleichtern	oder	vereinfachen	würde.	
Es	ist	nicht	nur	in	meinem	Interesse,	so	viele	Tiere	wie	möglich	
vor	dem	grausamen	Mähtod	zu	bewahren.

Wird	 ein	 Tierkada-
ver	 mit	 dem	 Gras	
einsiliert	 und	 dann	
von	 den	 Rindern	
mit	dem	Futter	auf-
genommen,	können	
diese	 von	 der	 ge-
fährlichen	 Krank-
heit	 Botulismus	 be-
fallen	 werden.	 Dies	
führt	in	den	meisten	
Fällen	zum	Tod	des	
Nutztieres.	
Mit	 einem	 Jagdre-
vier	 ist	 man	 ganz-
jährig	 beschäftigt.	
Zu	den	Schonzeiten,	
in	denen	keine	Tiere	
geschossen	 werden	

dürfen,	werden	Jagdeinrichtungen	instand	gehalten.	Dazu	zäh-
len	 nicht	 nur	 die	Hochsitze	 und	Kanzeln,	 auch	 Einrichtungen	
wie	Futterautomaten	und	Salzlecken	müssen	gepflegt	werden.	
In	Notzeiten	wird	mit	Zuckerrüben,	Apfeltrester,	Äpfel,	Maissilo	
oder	Maisdruschabfall	gefüttert.
Dies	 ist	nur	ein	kleiner	Einblick	 in	den	Alltag	und	den	Ablauf	
im	Jagdrevier.	Es	sollte	nur	ein	kleiner	Ausschnitt	sein,	euch	die	
Jägerei	näher	zu	bringen.	Abschließend	noch	eine	Bitte: Unsere 
Wildtiere brauchen vor allen eines – Ruhe!
Gerade	 jetzt	 im	Winter	 ist	 eine	Beunruhigung	schlecht	 für	das	
Wild.	Darum	sollten	alle	Freizeitaktivisten	auf	den	Wegen	blei-
ben	und	ihrem	Hobby	am	besten	noch	vor	Einbrechen	der	Dun-
kelheit	nachgehen.	Die	Hundebesitzer	sollen	ihre	Hunde	stets	an	
der	Leine	führen	und	nicht	frei	laufen	lassen.
Ich	hoffe	hierbei	auf	Euer	Verständnis.	So	behalten	wir	die	Freu-
de	an	der	Jagd	und	die	Bevölkerung	die	Freude	an	der	Natur!

Von	Stefan	Aumer

Von	links	nach	rechts	Miller	John,	Pfeffer	Franz,	
Schedlbauer	Norbert,	Sagstetter	Englbert



 Wichtige Infos

Herzlichen Glückwunsch
Geburtstage
Im	März	können	runde	bzw.	halbrunde	Geburtstage	feiern:

15.03.2015  Ottilie Prommersberger, Wetzelsberg 70 Jahre 
18.03.2015  Josef Prommersberger, Wetzelsberg  75 Jahre

Wir gratulieren herzlich! Außerdem wünschen wir auch Ihnen, 
falls Sie im Februar oder März Geburtstag haben alles Gute und 
eine schöne Zeit!

 Nicht vergessen

Niederschrift	 über	 eine	 Sitzung	 des	 Gemeinderates	 der	
Gemeinde	Stallwang

001. Erweiterung der Tagesordnung

002. Breitbandausbau im Gemeindegebiet;

002a. Information zum aktuellen Sachstand

002b. Festlegung der Erschließungsgebiete

002c. Weitere Beschlüsse zum Auswahlverfahren

003. Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug;

 a) Information zum aktuellen Sachstand

 b) Beratung, ggf. Beschlussfassung

004. Bauangelegenheiten;

 Feststellung zum gemeindlichen Einvernehmen

005. Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen 
 im eigenen Wirkungskreis; Beratung, Beschluss-  
 fassung zum Erlass einer neuen Satzung

006. Privatisierungsklausel nach der Gemeinde- 
 ordnung; Beratung, Beschlussfassung zur 
 Durchführung der Privatisierungsklausel

007. Bauleitplanverfahren Gemeinde Wiesenfelden;

Stellungahme zur Änderung des Flächennutzungs-
plans mit integriertem Landschaftsplan der Ge-
meinde Wiesenfelden durch Deckblatt Nr. 30 und 

Aufstellung des Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan „WA Ebenfeld“ in 

Höhenberg im Rahmen der frühzeitigen 
Behörden- und Bürgerbeteiligung

008. Bekanntgaben, Wünsche, Anträge

Sitzungsgegenstände

001. Erweiterung der Tagesordnung
	 Die	Tagesordnung	wird	um	folgende	dringliche		 	
	 Sitzungsgegenstände	erweitert:

	 -			im	öffentlichen	Teil:
	 a)	Bauleitplanverfahren	Gemeinde	Wiesenfelden;

Stellungahme	 zur	 Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	
mit	integriertem	Landschaftsplan	der	Gemeinde	Wiesen-
felden	durch	Deckblatt	Nr.	30	und	

Aufstellung	des	Bebauungsplans	mit	Grünordnungsplan	
„WA	Ebenfeld“	in	
Höhenberg	 im	Rahmen	der	 frühzeitigen	Behörden-	und	
Bürgerbeteiligung

 Gemeinderatssitzung vom 29. Januar 2015

Jagdgenossenschaft Stallwang 
Jagdversammlung
Zeit:	Samstag,	28.	Februar	2015,	19.30	Uhr
Ort:	Stallwang,	Pfarrheim

Jagdgenossenschaft Schönstein
Jagdversammlung
Zeit:	Freitag,	06.	März	2015,	19.30	Uhr
Ort:		Wetzelsberg,	Gasthaus	Laußer

FF Stallwang 
Jahreshauptversammlung
Zeit:	Samstag,	07.	März	2015,	19.30	Uhr
Ort:		Stallwang,	Gasthaus	„Zur	Post“	

Imkerverein Stallwang-Landorf
Jahreshauptversammlung
Zeit:	Sonntag,	08.	März	2015,	14.00	Uhr
Ort:		Loitzendorf,	FF-Gerätehaus

Wasserbeschaffungsverband Stallwang 
Verbandsversammlung
Zeit:	Mittwoch,	11.	März	2015,	19.30	Uhr
Ort:		Stallwang,	Gasthaus	„Zur	Post“	

TSV Stallwang-Rattiszell 
Bockbierfest
Zeit:	Samstag,	14.	März	2015,	19.30	Uhr
Ort:	Stallwang,	Sportheim

KSK Wetzelsberg-Schönstein
Jahreshauptversammlung
Zeit:	Sonntag,	15.	März	2015,	9.00	Uhr
Ort:		Wetzelsberg,	Gasthaus	Loibl

OGV Stallwang 
Palmbuschbinden
Zeit:	Mittwoch,	18.	März	2015,	18.30	Uhr
Ort:		Stallwang,	kleiner	Bürgersaal

Schützenverein „Waldeslust“ Landorf
Königsschießen
Zeit:	Freitag,	27.	März	2015
Ort:		Landorf,	Gasthaus	„Zum	Jogl“	

Preisschafkopfen
Zeit:	Sonntag,	29.	März	2015,	13.00	Uhr
Ort:		Landorf,	Gasthaus	„Zum	Jogl“	

KDFB-JRK - Osterbasar/Palmbüscherlverkauf
Zeit:	Sonntag,	29.	März	2015,	8.00	Uhr
Ort		Wetzelsberg	



002. Breitbandausbau im Gemeindegebiet;
002a.	 Information	zum	aktuellen	Sachstand

Erster	Bürgermeister	Max	Dietl	begrüßte	zu	diesem	Tages-
ordnungspunkt	den	Breitbandpaten	Franz	Kerscher	und	
den	 Sachbearbeiter	 für	 Breitband	 in	 der	 VG	 Stallwang,	
Horst	Aich.
In	 einer	 Präsentation	 informierte	 Aich	 über	 die	 bisher	
innerhalb	 der	 Gemeinde	 Stallwang	 erfolgten	 Breitband-
ausbaumaßnahmen.	Seit	2009	erfolgte	die	Aufrüstung	der	
Vermittlungsstelle	 für	das	Vorwahlgebiet	 09964	und	der	
Ausbau	des	Gewerbegebietes	Haidhof-Au,	 jeweils	durch	
die	Fa.	amplus	AG,	Teisnach.	
Im	 Zuge	 der	 neuen	 Breitbandrichtlinie	 (BbR)	 vom	
01.12.2012,	 die	 seit	 dem	 09.07.2014	 erheblich	 verbessert	
worden	 war,	 wurden	 die	 zunächst	 ausgewiesenen	 Er-
schließungsgebiete	(Wetzelsberg-Schönstein	und	Landorf)	
um	 weitere	 Gebiete	 ergänzt,	 da	 nunmehr	 der	 Versor-
gungsbedarf	nicht	mehr	ausschließlich	von	gewerblichen	
Betrieben	 oder	 Selbstständigen	 nachgewiesen	 werden	
musste.	
Daher	 wurde	 ein	 erneutes	 Markterkundungsverfahren	
durch	die	VG	Stallwang	für	die	Mitgliedsgemeinden	Stall-
wang	 und	 Rattiszell	 durchgeführt,	 welches	 die	 jeweili-
gen	Gemeindegebiete	 komplett	umfasste.	 In	 verschiede-
nen	 Vorgesprächen	wurde	mit	 dem	 Planungsbüro	HPE	
GmbH,	 Johanniskirchen	 verschiedene	 Ausbauvorhaben	
betrachtet	und	hierzu	von	diesem	eine	überschlägige	Kos-
tenschätzung	über	die	 zu	 erwartenden	 Investitionen	 an-
gefordert.	Im	Laufe	der	Gespräche	bildeten	sich	Bereiche	
heraus,	 die	 zu	 Erschließungsgebiete	 zusammengefasst	
werden	konnten.	
Man	 betrachtete	 zunächst	 einen	 „Mischausbau“	 mit 
Erschließung	 in	 den	 größeren	 Ortsteilen	 mittels	 FTTC	
(Fibre	to	the	Curb)	-	heißt:	„Zuführung	der	Glasfaser	von	
der	 Hauptvermittlungsstelle	 bis	 zum	 Kabelverzweiger	
(KVz)“,	von	dort	aus	Verteilung	an	die	einzelnen	Endkun-
den	mittels	bestehender	Kupferleitung	und	die	weiteren,	
z.	 T.	 sehr	 verstreut	 liegenden	Anwesen,	mit	 einem	 sog.	
FTTB	(Fibre	to	the	Building)	-Ausbau,	der	allerdings	nur	
bis	zur	Grundstücksgrenze	in	die	Berechnung	mit	einfloss.	
Die	Kostenschätzung	hierfür	beträgt	knapp	1,5	Mio.	EUR.	
Anhand	 einer	 Excel-Tabelle	 wurde	 dargestellt,	 wie	 sich	
die	Kosten	auf	die	zu	erschließenden	Ortsteile/Anwesen	
aufteilen.	 Bei	 Ausreizung	 des	 Höchstfördersatzes	 von	
910.000	EUR	 liegt	die	maximale	Wirtschaftlichkeitslücke	
rein	rechnerisch	bei	1,3	Mio.	EUR.	BGM	Dietl	merkte	an,	
dass	eine	Überschreitung	der	durch	den	maximalen	För-
derbetrag	 und	 Fördersatz	 von	 70%	 vorgegebenen	Wirt-
schaftlichkeitslücke	 von	 1,3	 Mio.	 EUR	 seiner	 Meinung	
nach	nicht	finanzierbar	und	auch	nicht	vertretbar	ist.	
Da	einzelne	Gemeinderatsmitglieder	zumindest	in	einem	
Teilbereich	einen	FTTB-Ausbau	favorisieren	würden,	stell-
te	BGM	Dietl	hierzu	fest,	dass	bei	einem	solchen	Ausbau	
die	Kosten	lediglich	bis	zur	Grundstücksgrenze	ermittelt	
worden	 sind.	 Eine	 Übernahme	 der	Anschlusskosten	 bis	
ins	Haus	kommt	aus	seiner	Sicht	nach	nicht	 in	Betracht,	
diese	würde	die	Wirtschaftlichkeitslücke	weiter	nach	oben	
treiben	und		schon	aus	der	analogen	Betrachtung	der	Was-
ser-	und	Abwasserhausanschlüsse,	die	ja	auch	vom	jewei-
ligen	Anschließer	 selbst	 zu	 tragen	 sind,	wäre	 dies	 nicht	
zu	rechtfertigen.	Weiter	gab	er	zu	bedenken,	dass	bei	der	
Erschließungsvariante	FTTB	auf	den	 jeweiligen	Endkun-

den	 zusätzliche	 Anschluss-	 und	 Einrichtungskosten	 für	
die	Verlegung	der	GF-Leitung	von	der	Grundstücksgren-
ze	bis	 ins	Haus	plus	Inhouse-Installation,	welche	mit	+/-	
1000,-	EUR	pro	Haushalt,	 je	nach	örtlicher	Gegebenheit,	
hinzukommen,	die	er	leisten	muss,	wenn	er	den	schnelle-
ren	Anschluss	haben	will.	Kann	sich	der	Endverbraucher	
nicht	oder	noch	nicht	für	den	Glasfaseranschluss	entschei-
den,	bleibt	er	auf	dem	momentanen	„langsamen“	Versor-
gungsniveau	stehen.	
BGM	Dietl	 plädierte	 also	 für	 die	Ausschreibung	der	 Er-
schließungsgebiete	 –	 ohne	Vorgabe	 einer	Ausbauvarian-
te	 mit	 der	 Sicherstellung	 einer	 Breitbandrate	 von	 30-50	
Mbit/s	 innerhalb	 der	 festgelegten	 Erschließungsgebiete.	
Er	 würde	 einen	 kompletten	 FTTC-Ausbau	 bevorzugen,	
weil	damit	am	ehesten	eine	flächendeckende	Versorgung	
–	auch	über	die	Erschließungsgebietsgrenzen	hinaus	–	ge-
währleistet	ist.	Wobei	die	technisch	beste	Direktanschluss-
variante	nur	auf	die	im	Erschließungsgebiet	befindlichen	
Anwesen	Auswirkung	hat	und	auch	nur	dann,	wenn	der	
Endkunde	nochmals	gehörig	Geld	in	die	Hand	nimmt.	

002b. Festlegung der Erschließungsgebiete
Nach	 ausführlicher	 Information	 und	 Beratung	 werden	
folgende	Beschlüsse	gefasst:
a) Beschluss über Festlegung des Erschließungsgebietes Nr. 2
	 Der	 Gemeinderat	 beschließt,	 für	 die	 Gemeinde	 Stall-
wang	 das	 in	 der	 vorgestellten	Übersichtskarte	 darge-
stellte	Erschließungsgebiet	Nr.	2,	umfassend	die	Orts-
teile	 Eggersberg,	Altenhofen,	 Kuglmühl,	Haselmühle,	
Ödling	 und	Haidhof	mit	 der	 von	 der	 Breitbandricht-
linie	 (BbR)	 vorgegebenen	 Mindestversorgung	 30-50	
Mbit/s,	 Anschlussgrad	 100%,	 im	 Auswahlverfahren	
auszuschreiben.

b) Beschluss über Festlegung des Erschließungsgebietes Nr. 3
	 Der	 Gemeinderat	 beschließt,	 für	 die	 Gemeinde	 Stall-
wang	 das	 in	 der	 vorgestellten	 Übersichtskarte	 dar-
gestellte	 Erschließungsgebiet	 Nr.	 3,	 umfassend	 die	
Ortsteile	Wetzelsberg	und	Schönstein	mit	der	von	der	
Breitbandrichtlinie	 (BbR)	 vorgegebenen	 Mindestver-
sorgung	 30-50	 Mbit/s,	 Anschlussgrad	 100%,	 im	 Aus-
wahlverfahren	auszuschreiben.

c) Beschluss über Festlegung des Erschließungsgebietes Nr. 4
	 Der	 Gemeinderat	 beschließt,	 für	 die	 Gemeinde	 Stall-
wang	 das	 in	 der	 vorgestellten	Übersichtskarte	 darge-
stellte	Erschließungsgebiet	Nr.	4,	umfassend	die	Orts-
teile	 Untermannbach,	 Utzmannsdorf,	 Kammersdorf,	
Oberkinsach,	 Ried,	 Sägmühl,	 Irl-mühl,	 Hof,	 Treffen-
dorf,	Reisach,	Tiefengraben	und	Grub	mit	der	von	der	
Breitbandrichtlinie	 (BbR)	 vorgegebenen	 Mindestver-
sorgung	 30-50	 Mbit/s,	 Anschlussgrad	 100%,	 im	 Aus-
wahlverfahren	auszuschreiben.

d) Beschluss über Festlegung des Erschließungsgebietes Nr. 5
	 Der	Gemeinderat	beschließt,	für	die	Gemeinde	Stallwang	
das	in	der	vorgestellten	Übersichtskarte	dargestellte	Er-
schließungsgebiet	Nr.	5,	umfassend	den	Ortsteil	Landorf	
mit	der	von	der	Breitbandrichtlinie	(BbR)	vorgegebenen	
Mindestversorgung	30-50	Mbit/s,	Anschlussgrad	100%,	
im	Auswahlverfahren	auszuschreiben.

e) Beschluss über Festlegung des Erschließungsgebietes Nr. 6
	 Der	 Gemeinderat	 beschließt,	 für	 die	 Gemeinde	 Stall-
wang	 das	 in	 der	 vorgestellten	Übersichtskarte	 darge-
stellte	Erschließungsgebiet	Nr.	6,	umfassend	den	Orts-



teil	 Steinernkreuz	mit	der	von	der	Breitbandrichtlinie	
(BbR)	vorgegebenen	Mindestversorgung	30-50	Mbit/s,	
Anschlussgrad	 100%,	 im	 Auswahlverfahren	 auszu-
schreiben.

f) Beschluss über Festlegung des Erschließungsgebietes Nr. 9
	 Der	Gemeinderat	beschließt,	für	die	Gemeinde	Stallwang	
das	in	der	vorgestellten	Übersichtskarte	dargestellte	Er-
schließungsgebiet	 Nr.	 9,	 umfassend	 den	 Bereich	 Stall-
wang	Straubinger	Straße/Beckerfeld	und	Schneckenberg	
4	mit	der	von	der	Breitbandrichtlinie	 (BbR)	vorgegebe-
nen	 Mindestversorgung	 30-50	 Mbit/s,	 Anschlussgrad	
100%,	im	Auswahlverfahren	auszuschreiben.

002c.Weitere Beschlüsse zum Auswahlverfahren
	 Da	seitens	des	Gemeinderats	noch	ein	gewisser	Infor-
mationsbedarf	 gegeben	 ist,	 andererseits	 über	 eine	 be-
trächtliche	Investition	zu	entscheiden	ist,	vertagte	BGM	
Dietl	die	noch	zu	behandelnden	Themen	auf	die	nächs-
te	 Sitzung.	 Diese	wurde	 im	 gegenseitigen	 Einverneh-
men	auf	den	10.02.2015,	um	19.30	Uhr	festgelegt.	Nach	
Möglichkeit	soll	nochmal	Herr	Eder	vom	Planungsbüro	
HPE	GmbH	mit	beigezogen	werden.

003. Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug;
a)	Information	zum	aktuellen	Sachstand
b)	Beratung,	ggf.	Beschlussfassung
Im	Bauhof	der	Gemeinde	Stallwang	wird	ein	Unimog	ein-
gesetzt,	der	mittlerweile	rund	16	Jahre	alt	ist	und	sehr	re-
paraturanfällig	ist.	In	den	letzten	Jahren	mussten	Repara-
turen	von	über	30.000	€	getätigt	werden.	Auch	derzeit	sind	
laufend	Reparaturen	erforderlich,	die	eine	wirtschaftliche	
Weiternutzung	 des	 Unimogs	 nicht	 mehr	 ermöglichen.	
BGM	Dietl	 hat	 sich	 deshalb	 in	 den	 letzten	Monaten	 zu-
sammen	mit	den	Mitarbeitern	des	Bauhofs	verstärkt	um	
den	dringend	erforderlichen	Ersatz		des	Unimogs	beschäf-
tigt.	Dabei	wurden	folgende	Varianten	betrachtet:
Variante Unimog
Vorteil	 dabei	 ist,	 dass	 alle	 Anbaugeräte	 (Schneepflug,	
Streuer	 und	 Mähgerät)	 weiterhin	 genutzt	 werden	 kön-
nen.	Aufgrund	der	 teilweise	 schmalen	Gemeindestraßen	
ist	die	Breite	des	Schneepflugs	mit	2,70m	von	Vorteil.	Der	
Unimog	ist	universell	einsetzbar	und	mit	272	PS	leistungs-
stark.	Aufgrund	der	Fremdvergabe	der	Mäharbeiten,	wür-
de	das	vorhandene	gebrauchte	Mähgerät	für	einen	gerin-
gen	Umfang	von	Mäharbeiten	weiterhin	ausreichen
Variante JCB-Fastrac
Der	Fastrac	ist	sehr	wendig	und	universell	einsetzbar.	Auf-
grund	der	Breite	des	Fahrzeugs	müsste	der	Schneepflug	
neu	angeschafft	werden	und	wäre	um	ca.	1,50m	länger	als	
im	Vergleich	zum	Unimog.	Die	Breite	des	Räumschildes	
von	3,0m	wäre	bei	einzelnen	schmalen	Gemeindestraßen	
nachteilig.	 Der	 vorhandene	 Streuer	 und	 das	 Mähgerät	
könnten	weiterhin	genutzt	werden.	
Variante Kommunaltraktor
Ein	Vorführgerät	716	Vario	SCR	wurde	von	den	Bauhof-
mitarbeitern	 getestet,	 der	 Kommunaltraktor	 wäre	 wenn	
man	ihn	als	Zweitfahrzeug	hätte	in	Ordnung	aber	da	wir	
nur	ein	Fahrzeug	für	den	Winterdienst	haben	ist	er	als	ein-
ziges	Kommunalfahrzeug	für	die	Gemeinde	zu	wenig.	Bei	
der	Variante	Kommunaltraktor	müssten	alle	Anbaugeräte	
neu	angeschafft	werden.	Der	Schneepflug	hätte	ebenfalls	
ungünstige	3,0m	Breite.	

Beratung, Beschlussfassung
Bei	der	sich	anschließenden	Diskussion	stellt	sich	relativ	
schnell	heraus,	dass	als	1.	Fahrzeug	im	Bauhof	nur	die	Va-
riante	Unimog	zweckmäßig	ist.	Der	Unimog	ist	sehr	wen-
dig	und	universell	 einsetzbar.	Aufgrund	der	 schmaleren	
Spur	 kann	 der	 Schneepflug	mit	 2,70m	 Breite	weiterver-
wendet	werden	und	auch	der	Streuer	und	das	Mähgerät	
sind	mit	geringen	Umbaukosten	wieder	einsatzfähig.	

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:
a)	 Nach	 sorgfältiger	 Betrachtung	 der	 Varianten	 für	 die 
Ersatzbeschaffung	 des	 Unimogs	 mit	 den	 Varianten 
Unimog,	 Variante	 Fastrac	 und	 Variante	 Traktor	 ent-
scheidet	 sich	 der	 Gemeinderat	 einstimmig	 für	 die 
Variante	Unimog.	

b)	Nach	Kenntnis	vom	Inhalt	der	Ausstattung	des	angebo-
tenen	Unimogs	U427	 lt.	Angebot	 ist	der	Gemeinderat	
mit	dieser	vollumfänglich	einverstanden.

c)	 Der	 Auftrag	 für	 die	 Lieferung	 eines	 	 Mercedes-Benz	
Unimog	 U427	 wird	 an	 die	 Fa.	 Beutlhauser-Bassewitz	
GmbH	 &	 Co.	 KG,	 93095	 Hagelstadt	 lt.	 der	 Beschrei-
bung	 im	Angebot	mit	der	Bedingung	erteilt,	dass	der	
Kaufpreis		reduziert	wird	und	die	Inzahlungnahme	des	
gebrauchten	Unimogs		zugesichert	wird.	Bürgermeister	
Dietl	wird	ermächtigt	und	beauftragt,	bei	Zusicherung	
der	 Bedingungen	 den	 Kaufvertrag	 sofort	 zu	 unter-
schreiben,	ansonsten	bedarf	es	einer	erneuten	Behand-
lung	im	Gemeinderat.	

004. Bauangelegenheiten;
Feststellung	zum	gemeindlichen	Einvernehmen

a) Bauvorhaben:  Königseck 1, 94375 Stallwang
	 Dem	 Gemeinderat	 wird	 der	 vorliegende	 Antrag	 auf	
Baugenehmigung	zum	Neubau	eines	Rinderlaufstalles	
in	 Stützen-Bauweise	mit	Melkhaus	 auf	dem	Anwesen	
Königseck	 1,	 94375	 Stallwang	 (Fl.	 Nr.	 1969,	 Gemar-
kung	Stallwang)	zur	Kenntnis	gegeben.	Das	Vorhaben	
liegt	im	Außenbereich	und	ist	privilegiert,	da	es	einem	
landwirtschaftlichen	Betrieb	dient.	Öffentliche	Belange 
stehen	nicht	entgegen.	

	 Dem	vorliegenden	Antrag	 auf	 Baugenehmigung	 zum	
Neubau	 eines	 Rinderlaufstalles	 in	 Stützen-Bauweise	
mit	 Melkhaus	 auf	 dem	Anwesen	 Königseck	 1,	 94375	
Stallwang	 (Fl.	 Nr.	 1969,	 Gemarkung	 Stallwang)	 wird	
das	gemeindliche	Einvernehmen	erteilt.

b) Bauvorhaben:  Altenhofen 1, 94375 Stallwang
	 Dem	 Gemeinderat	 wird	 der	 vorliegende	 Antrag	 auf	
Baugenehmigung	zum	Neubau	einer	landwirtschaftli-
chen	Lagerhalle	(Heu	und	Strohlager)	auf	dem	Anwe-
sen	Altenhofen	1,	94375	Stallwang	(Fl.	Nr.	624,	Gemar-
kung	Schönstein)	zur	Kenntnis	gegeben.	Das	Vorhaben	
liegt	im	Außenbereich	und	ist	privilegiert,	da	es	einem	
landwirtschaftlichen	Betrieb	dient.	Öffentliche	Belange	
stehen	nicht	entgegen.	

	 Dem	vorliegenden	Antrag	 auf	 Baugenehmigung	 zum	
Neubau	 einer	 landwirtschaftlichen	 Lagerhalle	 (Heu	
und	Strohlager)	auf	dem	Anwesen	Altenhofen	1,	94375	
Stallwang	 (Fl.	 Nr.	 624,	 Gemarkung	 Schönstein)	 wird	
das	gemeindliche	Einvernehmen	erteilt.



c)  Bauvorhaben:,Schönstein 1, 94375 Stallwang
	 Dem	 Gemeinderat	 wird	 der	 vorliegende	Antrag	 auf	
Baugenehmigung	 zur	Überdachung	des	 bestehenden	
Fahrsilos	auf	dem	Anwesen	Schönstein	1,	94375	Stall-
wang	(Fl.	Nr.	211,	Gemarkung	Schönstein)	zur	Kennt-
nis	gegeben.	Das	Vorhaben	liegt	im	Außenbereich	und	
ist	 privilegiert,	 da	 es	 einem	 landwirtschaftlichen	 Be-
trieb	dient.	Öffentliche	Belange	stehen	nicht	entgegen.	

	 Dem	 vorliegenden	Antrag	 auf	 Baugenehmigung	 zur	
Überdachung	des	bestehenden	Fahrsilos	auf	dem	An-
wesen	Schönstein	1,	94375	Stallwang	(Fl.	Nr.	211,	Ge-
markung	Schönstein)	 	wird	das	gemeindliche	Einver-
nehmen	erteilt.

d) Bauvorhaben: Landorfer Str. 10, 94375 Stallwang
	 Dem	 Gemeinderat	 wird	 der	 vorliegende	Antrag	 auf	
Baugenehmigung	 zum	 Einbau	 einer	 Dachgaube	 am	
bestehenden	denkmalgeschützten	Wohnhaus	auf	dem	
Anwesen	 Landorfer	 Str.	 10,	 94375	 Stallwang	 (Fl.	 Nr.	
1860,	 Gemarkung	 Stallwang)	 zur	 Kenntnis	 gegeben.	
Das	Vorhaben	liegt	innerhalb	der	im	Zusammenhang	
bebauten	Ortsteile	 in	 einem	Gebiet	 ohne	Bebauungs-
plan.	Öffentliche	Belange	 stehen	nicht	 entgegen.	Das	
Vorhaben	ist	mit	der	unteren	Denkmalschutzbehörde	
abgestimmt.

	 Dem	vorliegenden	Antrag	 auf	 Baugenehmigung	 von	
Einbau	 einer	 Dachgaube	 am	 bestehenden	 denkmal-
geschützten	Wohnhaus	 auf	 dem	Anwesen	 Landorfer	
Str.	10,	94375	Stallwang	(Fl.	Nr.	1860,	Gemarkung	Stall-
wang)		wird	das	gemeindliche	Einver-nehmen	erteilt.

e) Bauvorhaben: auf dem Baugrundstück Aumerhöhe 
12 , 94344 Wiesenfelden

	 Dem	 Gemeinderat	 wird	 der	 vorliegende	Antrag	 auf	
Baugenehmigung		zum	Neubau	eines	Einfamilienhau-
ses	 mit	 Garage	 auf	 dem	 Baugrundstück	Aumerhöhe	
12,	94375	Stallwang	(Fl.	Nr.	1815/12,	Gemarkung	Stall-
wang)	 zur	Kenntnis	 gegeben.	Das	Vorhaben	 liegt	 im	
Geltungsbereich	 des	 qualifizierten	 Bebauungsplans	
„WA	Aumerhöhe“	und	weicht	von	den	Festsetzungen	
des	Bebauungsplans	ab.	Laut	vorliegendem	Antrag	auf	
Baugenehmigung	ergeben	sich	Abweichungen	zu	den	
Festsetzungen	im	Bebauungs-plan:

	 Die	Mitglieder	des	Gemeinderates	nehmen	die	erfor-
derlichen	 Befreiungen	 zur	 Kenntnis	 und	 sehen	 eine	
Zustimmung	vertretbar.	

	 Der	Gemeinderat	fasst	folgenden	Beschluss:
	 Dem	vorliegenden	Antrag	auf	Baugenehmigung	zum	
Neubau	eines	Einfamilienhauses	mit	Garage	auf	dem	
Baugrundstück	 Aumerhöhe	 12,	 94375	 Stallwang	 (Fl.	
Nr.	1815/12,	Gemarkung	Stallwang)	wird	samt	den	be-
antragten	Befreiungen	von	den	Festsetzungen	des	Be-
bauungsplans	das	gemeindliche	Einvernehmen	erteilt.

005. Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen im   
       eigenen Wirkungskreis;

Beratung,	Beschlussfassung	zum	Erlass	einer	neuen	Satzung

Das	Landratsamt	Straubing-Bogen	regt	mit	Schreiben	vom	
19.11.2014	die	Überarbeitung	und	Neuerlass	der	Satzung	
über	 die	 Erhebung	 von	Gebühren	 für	Amtshandlungen	
im	 eigenen	Wirkungskreis	 an.	GSL	Zimmerer	 stellt	 den	
neuen	Entwurf	der	Kostensatzung	mit	Kostenverzeichnis	

vor	und	erläutert	die	einzelnen	Positionen.	Es	ist	vorgese-
hen,	die	bestehende	Satzung	zum	01.03.2015	anzupassen.	
Gleichzeitig	tritt	die	Kostensatzung	vom	15.02.2002	außer	
Kraft.	
Dem	 vorliegenden	 Entwurf	 der	 überarbeiteten	 Satzung	
über	 die	 Erhebung	 von	 Gebüh-ren	 für	 Amtshandlun-
gen	 im	eigenen	Wirkungskreis	wird	vollinhaltlich	zuge-
stimmt.	Die	Satzung	 tritt	am	01.03.2015	 in	Kraft.	Gleich-
zeitig	tritt	die	Kostensatzung	vom	15.02.2002	außer	Kraft.	

006. Privatisierungsklausel nach der Gemeindeordnung;
Beratung,	Beschlussfassung	zur	Durchführung	der	Priva-
tisierungsklausel
Die	Regierung	von	Niederbayern	weist	im	Schreiben	vom	
18.11.2014	auf	die	regelmäßige	Umsetzung	der	Privatisie-
rungsklausel	nach	Art.	61	Abs.	2	Satz	2	der	Gemeindeord-
nung	(GO)	hin.	Demnach	soll	die	Gemeinde	Aufgaben	in	
geeigneten	Fällen	daraufhin	untersuchen,	ob	und	in	wel-
chem	Umfang	sie	durch	nichtkommunale	Stellen,	 insbe-
sondere	 durch	 private	 Dritte	 oder	 durch	 Heranziehung	
Dritter,	mindestens	 ebenso	 gut	 erledigt	 werden	 können	
(Privatisierungsklausel).	 Diese	 Prüfung	 soll	 mindestens	
alle	 fünf	 Jahre	 durchgeführt	 werden	 und	 das	 Ergebnis	
ist	 der	 Rechtsaufsichtsbehörde	 schriftlich	 mitzuteilen.	
Nachdem	die	Privatisierungsprüfung	keine	laufende	An-
gelegenheit	 darstellt,	 die	 der	 Bürgermeister	 in	 eigener	
Zuständigkeit	 erledigen	kann,	 ist	 hierfür	 ein	Gemeinde-
ratsbeschluss	erforderlich.	

Die	Mitglieder	des	Gemeinderates	nehmen	vom	Hinweis	
zur	Überprüfung	der	Privatisierungsklausel	Kenntnis	und	
stellen	fest,	dass	sich	derzeit	keine	Aufgaben	zur	Übertra-
gung	an	private	Dritte	oder	durch	Heranziehung	Dritter	
anbieten.

007. Bauleitplanverfahren Gemeinde Wiesenfelden;
Stellungahme	 zur	 Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	
mit	integriertem	Landschaftsplan	der	Gemeinde	Wiesen-
felden	 durch	 Deckblatt	 Nr.	 30	 und	Aufstellung	 des	 Be-
bauungsplans	mit	Grünordnungsplan	„WA	Ebenfeld“	 in	
Höhenberg	 im	Rahmen	der	 frühzeitigen	Behörden-	und	
Bürgerbeteiligung.
Nach	Kenntnisnahme	vom	vorliegenden	Bauleitplanver-
fahren	 der	 Gemeinde	 Wiesenfelden	 zur	 Änderung	 des	
Flächennutzungsplans	mit	 integriertem	 Landschaftsplan	
der	Gemeinde	Wiesenfelden	durch	Deckblatt	Nr.	30	und	
Aufstellung	des	Bebauungsplans	mit	Grünordnungsplan	
„WA	 Ebenfeld“	 in	 Höhenberg	 werden	 keine	 Einwände	
vorgebracht.	

008. Bekanntgaben, Wünsche, Anträge

	 -	keine	-
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Niederschrift	 über	 eine	 Sitzung	 des	 Gemeinderates	 der	
Gemeinde	Stallwang

013. Erweiterung der Tagesordnung

014. Breitbandausbau im Gemeindegebiet;

014a.	 Information	zum	aktuellen	Sachstand

014b.	 Festlegung	der	Erschließungsgebiete

014c.	 Weitere	Beschlüsse	zum	Auswahlverfahren

015. Persönliche Schutzausrüstung FF Stallwang;
Information,	Beratung,	Beschlussfassung	zur	Ersatzbeschaf-
fung	von	Einsatzhosen	und	Einsatzjacken	für	Atemschutz

016. Bekanntgaben, Wünsche, Anträge

Sitzungsgegenstände

013. Erweiterung der Tagesordnung
 Die Tagesordnung wird um folgende dringliche   
 Sitzungsgegenstände erweitert:

- im öffentlichen Teil:
a) Persönliche Schutzausrüstung FF Stallwang;
Information,	Beratung,	Beschlussfassung	zur	Ersatzbeschaf-
fung	von	Einsatzhosen	und	Einsatzjacken	für	Atemschutz

014. Breitbandausbau im Gemeindegebiet;
014a.	 Information	zum	aktuellen	Sachstand
Die	 Ratsmitglieder	 wurden	 rechtzeitig	 vor	 der	 Sitzung	
über	 die	 VG	 Stallwang	 per	 E-Mail	 mit	 Informationen	
versorgt.	Herr	Eder	 stellte	 anhand	einer	Übersichtskarte	
nochmals	 die	 Erschließungsgebiete	 der	 Gemeinde	 Stall-
wang	im	Einzelnen	vor	und	ging	nochmals	auf	die	mög-
lichen	Ausbauvarianten	 (FTTB	 und	 FTTC)	mit	 den	 ent-
sprechenden	 Vor-	 und	Nachteilen	 ein.	 Er	 erklärte,	 dass	
bei	einem	FTTC-Ausbau	das	Glasfaserkabel	an	den	jewei-
ligen	Kabelverzweiger	(KVz)	herangeführt	werden	muss.	
Die	 an	 den	KVz	 angebundenen	 Telefonkunden	 können,	
in	Abhängigkeit	 von	 der	 Leitungsentfernung,	mit	 Breit-
banddownloadraten	von	 30	 –	 50	Mbit/s	 rechnen,	 soweit	
die	 sie	 erschließende	 Anschlussleitung	 nicht	 länger	 als	
700	 Meter	 ist.	 Mit	 zunehmender	 Überschreitung	 dieser	
Entfernung	verringert	 sich	die	Bandbreite	zwar,	eine	er-
hebliche	Verbesserung	der	Versorgung	ist	jedoch	auch	bei	
weitaus	 größeren	Distanzen	 zwischen	Anschlussnehmer	
und	einem	ausgebauten	KVz	 immer	noch	gewährleistet.	
Im	Gegensatz	dazu	profitiert	bei	einem	FTTB-Ausbau	nur	
der	 erschlossene	 Grundstückseigentümer,	 auf	 den	 auch	
noch	erhebliche	weitere	Kosten	zukommen.
Im	Gegensatz	 zu	 früheren	Aussagen,	 sind	Netzbetreiber	
nunmehr	 bereit,	 auch	 bei	 geringer	 besiedelten	Gebieten	
KVz	neu	zu	errichten,	wenn	die	Zahl	der	nachgeschalte-
ten	Haushalte	weniger	als	20	beträgt.	Auch	ein	FTTB-Aus-
bau	wurde	vor	noch	nicht	allzu	langer	Zeit	beispielsweise	
durch	die	Telekom	ausgeschlossen.	Dieser	Sinneswandel	
kommt	 den	 Kommunen	 zu	 gute,	 indem	 die	 Erschlie-
ßungsgebiete	(EG)	nunmehr	besser	auf	den	tatsächlichen	
Bedarf	 abgestimmt	werden	 können.	Herr	 Eder	 hob	her-
aus,	dass	die	Gemeinde	Stallwang	mit	der	Auswahl	dieser	
Gebiete,	eine	sehr	gute	Breitbandflächenabdeckung	errei-
chen	wird.	
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014b. Festlegung der Erschließungsgebiete
Anschließend	 ging	man	 die	 Erschließungsgebiete	 noch-
mals	Schritt	für	Schritt	durch.	EG	3	(Schönstein	–	Wetzels-
berg)	und	5	(Landorf)	gelten	als	unproblematisch,	da	diese	
in	Abstimmung	mit	dem	Infrastrukturinhaber	bereits	zu	
Beginn	 der	 neuen	 Förderrichtlinie	 abgestimmt	 wurden,	
ebenso	das	EG	9	(Straubinger	Straße/	Beckerfeld),	da	hier	
die	in	den	ausgewiesenen	Bereichen	vorhandenen	KVz’s	
mit	Glasfaserleitungen	erschlossen	und	entsprechend	auf-
gerüstet	werden	können.	
Bei	den	EG	2	und	4	sind	dagegen	noch	keine	KVz’s	vor-
handen.	Hier	muss	sich	der	Anbieter	überlegen	ob	ggf.	die	
Setzung	neuer	KVz’s	oder	ein	direkter	Anschluss	zu	den	
Grundstücken	(FTTB)	oder	eine	Mischung	aus	beidem	die	
für	ihn	wirtschaftlichste	Ausbauvariante	darstellt.	
Eine	Sonderstellung	nimmt	das	EG	6	(Steinernkreuz)	ein,	
da	 dieses	 im	Vorwahlgebiet	 09966	 –	Wiesenfelden	 liegt.	
Hier	muss	der	Anbieter	die	Glasfaser	an	den	bestehenden	
KVz	 heranführen.	Von	wo	 aus	 er	 das	 tut,	 ist	 Sache	 des	
Netzbetreibers.	Die	Gemeinde	hat	hierauf	keinen	Einfluss.
Gemeinderatsmitglied	 Josef	 Vielreicher	 stellte	 die	 Frage	
nach	 der	 Mindest-Bitrate	 im	 Gemeindegebiet	 nach	 er-
folgtem	Ausbau.	Herr	Eder	antwortete,	dass	6	Mbit/s	 im	
Download	bei	 jedem	Haushalt	möglich	 sein	 sollten.	Ga-
rantieren	kann	das	jedoch	keiner,	da	man	keinen	Einblick	
oder	kein	Mitspracherecht	bei	der	Netzplanung	des	jewei-
ligen	Betreibers	bekommt.	
Gemeinderatsmitglied	Friedrich	Hollmer	stellte	die	Frage,	
wie	 es	 mit	 der	Möglichkeit	 eines	 FTTB-Anschlusses	 in-
nerhalb	der	Ortschaft	bestellt	ist.	Nach	Einschätzung	von	
Herrn	Eder	wird	bei	einer	bestehenden	Versorgung	zwi-
schen	30	und	50	Mbit/s	für	Privatkunden	diese	Möglich-
keit	 seiner	Ansicht	nach	nicht	 bestehen.	Bei	 Firmenkun-
den	 ist	dies	 eher	vorstellbar.	Neben	einem	viel	 teureren	
monatlichen	 Geschäftskundenvertrag,	 wird	 der	Antrag-
steller	mit	Sicherheit	dann	aber	auch	an	den	Herstellungs-
kosten	(Tiefbau)	beteiligt	werden.
Breitbandsachbearbeiter	 Aich	 fragte,	 ob	 sich	 auch	
DSL-Funknetzbetreiber	an	den	laufenden	Auswahlverfah-
ren	beteiligen,	bzw.	dass	man	u.	U.	damit	rechnen	müsste,	
dass	ein	günstig	anbietender	Funknetzbetreiber	das	Aus-
wahlverfahren	für	sich	entscheiden	könnte.	Herr	Eder	ant-
wortete,	dass	bei	den	Auswahlverfahren	nach	der	neuen	
Richtlinie	bislang	keine	Angebote	von	Funknetzbetreibern	
eingegangen	sind.

Erneuter Beschluss über Erschließungsgebiet  4:
Bei	der	erstmaligen	Vorstellung	der	Erschließungsgebiete	
in	der	Sitzung	vom	29.01.2015	lag	eine	Karte	vor,	die	den	
Bereich	des		Erschließungsgebietes	4	nicht	korrekt	wieder-
gab.	Nach	Kenntnisnahme	der	 Informationen,	die	durch	
die	Verwaltung	vor	der	Sitzung	per	E-Mail	den	Ratsmit-
gliedern	 zugegangen	war	und	nach	Vorstellung	der	 ak-
tuellen	Karte	durch	Herrn	Eder,	stimmt	der	Gemeinderat	
dem	EG	 4	 in	 der	 präsentierten	 Form	 zu.	Auch	 hier	 soll	
–	 wie	 bei	 den	 übrigen	 Erschließungsgebieten	 -	 der	An-
schlussgrad	von	100%	vorgegeben	werden.



014c. Weitere Beschlüsse zum Auswahlverfahren
a)	Festlegung	der	maximalen	Wirtschaftlichkeitslücke
	 Nach	 Kenntnisnahme	 der	 Ausführungen	 von	 Herrn	
Eder	 zur	Festsetzung	einer	maximalen	Wirtschaftlich-
keitslücke	 beschließt	 der	Gemeinderat,	 diese	 im	Aus-
wahlverfahren	auf	einen	Betrag	i.	H.	v.	950.000	€	festzu-
setzen.	Überschreiten	die	eingehenden	Ausbauangebote	
diesen	Wert,	behält	sich	die	Gemeinde	Stallwang	eine	
Aufhebung	des	Auswahlverfahrens	vor.

b)	Beschluss	über	Festsetzung	einer	Bankbürgschaft
	 Zur	 Sicherung	 eines	möglichen	Anspruchs	 auf	 Rück-
zahlung	der	Zuwendung	ist	von	den	anbietenden	Netz-
betreibern	eine	Bankbürgschaft	i.	H.	v.	30	%	der	jeweils	
ausgewiesenen	Wirtschaftlichkeitslücke	vorzulegen.

c)	Dauer	des	Auswahlverfahrens
	 Herr	Eder	informierte,	dass	lt.	Richtlinie	lediglich	eine	
Frist	von	4	–	6	Wochen	für	das	Auswahlverfahren	ein-
geräumt	werden	müsste.	Aufgrund	 der	 enormen	An-
zahl	 von	 Auswahlverfahren	 bayernweit	 wird	 seitens	
der	Netzbetreiber	eine	Frist	von	4	–	5	Monaten	für	die	
Erstellung	 von	 entsprechenden	Ausbauangeboten	 ge-
fordert.	

Der	Gemeinderat	beschließt	daher	eine	Frist	von	mindes-
tens	5	Monaten	für	die	Dauer	des	Auswahlverfahrens.

015. Persönliche Schutzausrüstung FF Stallwang;
Information,	 Beratung,	 Beschlussfassung	 zur	 Ersatzbe-
schaffung	von	Einsatzhosen	und	Einsatzjacken	für	Atem-
schutz
Im	Frühjahr	2014	wurde	durch	die	FF	Stallwang	ein	Be-
darf	an	Ersatzbeschaffung	von	persönlicher	Schutzausrüs-
tung	bei	der	Gemeinde	Stallwang	angemeldet.	In	der	Sit-
zung	des	Gemeinderates	Stallwang	am	10.04.2014	wurde	
beschlossen,	einen	Teil	des	Bedarfes	von	10	Einsatzhosen	
und	1	Einsatzjacke	für	die	Atemschutzträger	in	den	Haus-
halt	2015	einzuplanen.	Der	Bedarf	ist	weiter	gegeben	und	
sollte	nun	in	Auftrag	gegeben	werden.
Der	Gemeinderat	fasst	folgenden	Beschluss:
Der	bereits	im	Frühjahr	2014	gemeldete	Bedarf	zur	Ersatz-
beschaffung	von	10	Einsatzhosen	und	1	Einsatzjacke	 für	
die	Atemschutzträger	der	FF	Stallwang	wird	 lt.	Angebot	
vom	19.03.2014	in	Auftrag	gegeben.	

016. Bekanntgaben, Wünsche, Anträge
a)	Einfache	Dorferneuerung	Wetzelsberg
		 3.	 BGM	Stahl	 erkundigt	 sich	 über	 die	weitere	Vorge-
hensweise	 bezüglich	 der	 Planungen	 für	 die	 einfache	
Dorferneuerung	 in	Wetzelsberg.	1.	BGM	Dietl	ergänzt	
hierzu,	 dass	 nach	 neuesten	 Informationen	 die	 Bay.	
Staatsregierung	 überlegt,	 für	 Sanierungsmaßnahmen	
an	Wassereinrichtungen	Fördermittel	aufzulegen.	Dies	
sollte	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Erneuerung	 der	
Hauptwasserleitung	und	der	DE	Wetzelsberg	 bei	 den	
Planungen	berücksichtigt	werden.	Trotzdem	sollten	die	
Planungen	mit	dem	Büro	MKS,	Ascha	vorangetrieben	

werden.	Es	 ist	mit	dem	Büro	MKS,	Frau	Schanzer	ab-
zuklären,	inwieweit	bereits	ein	weiterer	Termin	zur	Ab-
stimmung	der	Planungen	möglich	ist.

b)	ZWA-SR	–	Sauber	macht	lustig
	 BGM	Dietl	informiert,	dass	am	Samstag,	28.03.2015	wie-
der	die	Aktion	„Sauber	macht	lustig“,	unterstützt	vom	
ZAW-Straubing,	durchgeführt	wird.	Alle	Vereine	sind	
zur	 Teilnahme	 aufgefordert.	 Der	 ZAW-SR	 wird	 wie	
auch	in	den	Vorjahren	eine	Brotzeit	für	 jeden	Teilneh-
mer	spendieren	und	die	Entsorgung	der	Abfälle	über-
nehmen.	Als	 gemeindlicher	Koordinator	wird	 Johann	
Völkl,	Stubenhof	vorgeschlagen.

c)	Seminar	„Örtliche	Rechnungsprüfung“
	 GSL	Zimmerer	 informiert,	dass	das	Bildungswerk	 für	
Kommunalpolitik	in	Bayern	e.V.	am	Freitag,	27.02.2015	
um	19.00	Uhr	im	Gasthaus	„Zur	Lacke“,	Kirchroth	ein	 
Seminar	 zur	 örtlichen	Rechnungsprüfung	 für	 Bürger-
meister,	Mitglieder	 des	Gemeinderates,	 neu	 gewählte	
Mandatsträger	sowie	interessierte	Bürger	anbietet.	Bei	
Interesse	können	sich	die	Gemeinderatsmitglieder	teil-
nehmen.

Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an

Gasthof „Zur Post”
STALLWANG

Öffnungszeiten:
9.00 - 1.00 Uhr – Montag Ruhetag!

Auf Ihren Besuch freut sich Georg Greil. Tel. 09964/601113

Lebensmittel und mehr!
Lotto - Toto - Annahmestelle

Familie Achatz
Stallwang - Straubinger Str. - Tel. 0 99 64/6 4010
EDEKA

Schreinerei
Bestattungen

94375 Stallwang  Kirchberg 7
Tel(09964)610070 Mobil: 0176/51499532

sg-huber@web.de

Haselquanten 15 · 94336 Hunderdorf · Fon 09961/910131

Druckerei Baumgartner
csbaumgartner@t-online.de



 Kindertagesstätte und Schule

Neues aus der Kindertagesstätte und der Schule
Schlittenfahren

Am	Donnerstag,	5.	Februar	2015	trafen	sich	die	künftigen	
Schulanfänger	mit	den	Kindern	der	1.	Klasse	zum	Schlitten	
fahren	am	Schneckenberg.	Um	8.30	Uhr	war	Abmarsch	von	
der	Kindertagesstätte,	bepackt	mit	Rucksack	und	Schlitten-
teller.	Riesigen	Spaß	hatten	die	Kinder	beim	gemeinsamen	
Schlitten	 fahren.	 Zwischendurch	 stärkten	 sie	 sich	 immer	
wieder	mit	der	mitgebrachten	Brotzeit	und	mit	Tee.

Besuch der Stadtbibliothek in Straubing 
Am	27.	Januar	2015	machten	sich	die	Vorschulkinder	auf	
den	Weg	 nach	 Straubing,	 um	die	 Stadtbibliothek	 zu	 er-
kunden.	Kurz	nach	8	Uhr	warteten	sie	am	Dorfplatz	auf	
den	öffentlichen	Bus.	 Schon	die	Fahrt	mit	dem	Bus	war	
ein	besonderes	Erlebnis.	Ausgestiegen	wurde	an	der	Hal-
testelle	bei	der	Ursulinenschule	in	Straubing.	
Entlang	der	Donau	wurde	zur	Stadtbibliothek	am	Salzsta-
del	marschiert.	Frau	Sonja	Fischer,	die	Bibliothekassisten-
tin	führte	die	Kinder	durch	die	Bücherei	und	informierte	
sie	über	die	Abläufe	der	Bibliothek.	Anschließend	durften	
die	künftigen	Schulanfänger	den	Bereich	mit	den	Büchern	
ihrer	Altersklasse	 erkunden.	 Ein	 besonderer	Höhepunkt	
des	Vormittags	war	das	Bilderbuchkino	„Pfoten	hoch“.	

Fasching in der Kin-
dertagesstätte
Cowboys,	 Ritter,	 Prin-
zen	und	Prinzessinnen	
und	noch	 viele	 andere	
Masken	 eroberten	 in	
der	 Faschingswoche	
die	 Kindertagesstätte.	

Während	 im	 Kinder-
garten	ein	blauer	Mon-
tag,	 ein	Kasperltheater	
und	 ein	 Märchentag	
die	Kinder	auf	die	gro-
ße	 Faschingsparty	 am	
Donnerstag	 einstimm-
ten,	 freuten	 sich	 die	
Kleinen	 in	 der	 Krippe	
über	 einen	 Verklei-
dungskoffer	und	kleine	Zaubereien.
Mit	 lustigen	 Spielen,	 Liedern	 und	 Tänzen	 wurden	 die	
Faschingsfeiern	 zum	 kurzweiligen	 Vergnügen.	 Für	 das	
leibliche	Wohl	hatten	die	Eltern	mit	einem	abwechslungs-
reichen	Faschingsbuffet,	bei	dem	für	jeden	Geschmack	et-
was	dabei	war,	gesorgt.	Wer	Lust	hatte,	konnte	am	Freitag	
noch	 einmal	 verkleidet	 kommen	 und	mit	 Spielen	 klang	
der	Fasching	in	der	Kindertagesstätte	aus.

High School Schuljahr 2015/2016 
und Feriensprachreisen im Sommer 2015

Ein	Schuljahr	in	den	USA,	in	Kanada,	Australien	oder	Neu-
seeland	zu	verbringen,	ist	für	viele	junge	Leute	ein	Traum.	
Im	Ausland	zur	Schule	gehen,	Land	und	Leute	kennen	ler-
nen,	die	Sprachkenntnisse	verbessern,	Freunde	fürs	Leben	
finden	und	einfach	mal	über	den	eigenen	Tellerrand	hin-
aus	sehen,	ist	meist	die	Motivation,	den	vielleicht	schöns-
ten	Teil	der	Schulzeit	im	Ausland	zu	verbringen.	Wer	im	
Schuljahr	2015/2016	(für	ein	halbes	oder	ein	ganzes	Schul-
jahr)	ins	Ausland	gehen	möchte,	für	den	wird	es	höchste	
Zeit,	sich	für	einen	High	School	Aufenthalt	zu	bewerben.	
Die	Bewerbungsfristen	enden	bald.	Besonders	interessant	
sind	 die	Austauschprogramme	 nach	Kanada,	Australien	
und	Neuseeland	für	diejenigen,	die	sich	gerne	gezielt	den	
Ort	und	die	Schule	aussuchen	möchten.	Auf	der	Website	
www.treff-sprachreisen.de	kann	man	 sich	online	bewer-
ben	und	weitere	interessante	Informationen	wie	z.B.	Schü-
lerberichte	 oder	 Fotos	 von	Teilnehmern	 sehen.	Wer	 sich	
für	 eine	 Feriensprachreise	 im	 Sommer	 2015	 interessiert,	
für	 den	 hat	 TREFF	 auch	 einiges	 im	 Programm.	 In	 Eng-
land,	Malta	und	Frankreich	bietet	sich	die	Möglichkeit	ab-
wechslungsreiche,	 interessante	Ferien	zu	verbringen,	die	
Sprachkenntnisse	 zu	 verbessern,	 Land	 und	 Leute	 sowie	
neue	Freunde	aus	aller	Welt	kennen	zu	lernen.	Das	Beson-
dere	 am	Angebot	 von	TREFF:	Am	Unterricht-,	 Freizeit-,	
Ausflugs-	und	Sportprogramm	nehmen	 Jugendliche	 aus	
vielen	verschiedenen	Ländern	teil.	Dadurch	wird	auch	in	
der	 Freizeit	 überwiegend	 die	 Fremdsprache	 gesprochen	
und	 die	 vielen	 Aktivitäten	 in	 internationalen	 Gruppen	
machen	einfach	Spaß.	Außer	den	Feriensprachreisen	bie-
tet	TREFF	bereits	seit	1984	auch	Sprachreisen	für	Erwach-
sene	(z.B.	Intensivkurs	oder	Business	Englisch)	an.
Kostenloses	Informationsmaterial	zu	den	Schulaufenthal-
ten	 in	den	USA,	 in	Kanada,	Australien	und	Neuseeland	
sowie	zu	Sprachreisen	für	Schüler	und	Erwachsene	erhal-
ten	Sie	bei:
TREFF-Sprachreisen,	 Wörthstraße	 155,	 72793	 Pfullingen	
(bei	Reutlingen)
Tel.:	07121	-	696	696	-	0,	E-Mail:	info@treff-sprachreisen.de,	
www.treff-sprachreisen.de



 Neues von den Vereinen

Sehr gut besuchte Jahreshauptversammlung –  
10 Jahre Jugendgruppe FFW Landorf  - Mitglieder 

wurden geehrt – Übungen standen im Vordergrund
Die	Mitglieder	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Landorf	trafen	
sich	im	Vereinslokal	„Jogl	Wirt“	in	Landorf	zur	Ihrer	tur-
nusmäßigen	 Jahreshauptversammlung	 mit	 Ehrung	 von	
langjährigen	Vereinsmitgliedern.
Die	 Jahreshauptversammlung	 wurde	 vom	 1.	 Komman-
danten	Wilhelm	 Poiger	 eröffnet.	 Er	 freute	 sich	 über	 die	
Anwesenheit	 von	 Bürgermeister	 Max	 Dietl,	 Ehrenkom-
mandanten	 Michael	 Stahl,	 einigen	 Gemeinderäten	 und	
dankte	zudem	allen	Vereinsmitgliedern	für	Ihr	Kommen	
zur	Jahreshauptversammlung.	
1.	Kommandant	Poiger	sprach	über	die	Ereignisse	im	ver-
gangenen	Vereinsjahr	und	erwähnte	dabei	die	Einsätze	an	
denen	 die	 Feuerwehrkameraden	 alarmiert	 wurden	 und	
stets	 vollständig,	mit	 einen	 voll	 besetzten	 Feuerwehrau-
to,	 zu	 den	 Einsätzen	 ausrückten	 konnten.	 Neben	 einen	
Wohnhausbrand	in	Loitzendorf	und	einen	Brandeinsatz	in	
Rissmannsdorf	wurde	man	auch	im	Berichtsjahr	zu	einem	
Strommastenbrand	 in	 Landorf	 gerufen.	 2.	Kommandant	
Christian	Stahl	hat	den	Lehrgang	„Leiter	einer	Feuerwehr“	
mit	Erfolg	durchgeführt	und	Daniel	Poiger	hat	den	Grup-
penführerlehrgang	 an	 der	 staatlichen	 Feuerwehrschule	
Regensburg	erfolgreich	absolviert.		Ebenso	haben	Markus	
Poiger	und	Christoph	Poiger	erfolgreich	an	einem	Maschi-
nistenlehrgang	 in	 Stallwang	 teilgenommen.	 Zudem	 hat	
sich	 die	 Freiwillige	 Feuerwehr	 Landorf	 zu	 16	Übungen,	
davon	 vier	 Gemeinschaftsübungen	 getroffen.	 Auch	 im	
gesellschaftlichen	 Bereich	war	 die	 freiwillige	 Feuerwehr	
aktiv	tätig	und	hat	mit	Ihren	Mitgliedern	und	seinen	Akti-
vitäten	das	Dorfleben	bereichert.	Ebenso	hat	sich	die	Wehr	
an	kirchlichen	Veranstaltungen	beteiligt.		Letztes	Jahr	war	
auch	die	wiederkehrende	Gerätehausprüfung	durch	den	
Kreisbrandinspektor	und	den	Kreisbrandmeister.	Hierbei	
wurden	keine	Beanstandungen	festgestellt.	Sie	wiesen	da-
rauf	hin,	dass	das	Tragkraftspritzenfahrzeug	der	Freiwil-
len	Feuerwehr	Landorf	schon	älter	sei,	und	sich	Gedanken	
über	eine	Neuanschaffung	machen	sollte.	 	Kommandant	
Wilhelm	Poiger	sprach	auf	der	Jahreshauptversammlung	
an,	dass	das	Feuerwehrfahrzeug	bereits	über	30	Jahre	alt	
ist	und	man	 frühzeitig	ein	Gespräch	mit	 	der	Gemeinde	
wegen	 einer	 Neuanschaffung	 eines	 Fahrzeuges	 führen	
sollte.	Für	den	guten	Zustand	der	Geräte	danke	Komman-
dant	Poiger	dem	Gerätewart	Christian	Stahl	für	die	gute	
Pflege	der	Gerätschaften.	Zudem	Berichtete	Kommandant	
Poiger,	dass	bei	der	 letzten	Dienstversammlung	die	Ein-
satzbereitschaften	 der	 Feuerwehren	 überprüft	 und	 neu	
festgelegt	 wurde.	 Es	 wurde	 dabei	 festgestellt,	 dass	 die	
Feuerwehr	Landorf	 als	 einzige	 freiwillige	Feuerwehr	 im	
Gemeindegebiet,	 neben	 der	 Stützpunktfeuerwehr	 Stall-
wang,	 auch	 tagsüber	mit	 einem	 voll	 besetzen	 Fahrzeug	
ausrücken	kann.	
In	Vertretung	des	aus	gesundheitlichen	Gründen	verhin-
derten	 1.	 Vorstandes	 Erwin	 Poiger	 berichtete	 Komman-
dant	Poiger,	dass	es	Vorstand	Poiger	gelungen	war,	einen	
Motorsägenkurs	 zu	 bekommen,	 woran	 sich	 insgesamt	
acht	Feuerwehrkameraden	beteiligten	dürften.	Außerdem	

berichtete	 Poiger,	 dass	 vom	 Kreisfeuerwehrverband	 ein	
Spannungssimulator	angeschafft	worden	 ist.	Mit	diesem	
kann	man	 das	 Schneiden	 von	 Bäumen	 unter	 Spannung	
üben	und	das	Einschätzen	der	dabei	auftretenden	Gefah-
ren	 erlernen.	 Der	 Simulator	 steht	 den	 Feuerwehren	 zur	
Verfügung	 und	 kann	 von	 Kreisfeuerwehrverband	 aus-
geliehen	werden.	Die	Freiwillige	Feuerwehr	hat	sich	des	
Weiteren	auch	an	Fahnenweihen	und	Festen	von	benach-
barten	 Feuerwehren	 und	Vereinen	 beteiligt.	 Dies	waren	
zum	Beispiel,	die	Fahrzeugeinweihungen	der	Freiwilligen	
Feuerwehr	 Stallwang	 und	 der	 Feuerwehr	 Wetzelsberg,	
das	 140-jährige	 Gründungsfest	 der	 KSK	 Stallwang	 oder	
das	Florianifest	der	Feuerwehr	Stallwang.	Ebenso	wurden	
zum	 Beispiel	 die	 umliegenden	 Christbaumversteigerun-
gen	besucht.	

Jugendfeuerwehrgruppe 10 Jahre alt
Jugendwart	Manfred	 Zankl	 trug	 in	 der	 Jahreshauptver-
sammlung	 den	 Rechenschaftsbericht	 der	 Jugendgruppe	
der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	 Landorf	 vor.	 Er	 erwähnte,	
dass	die	Jugendgruppe	in	zwischen	10	Jahre	besteht,	ak-
tiv	in	der	Feuerwehr	mitarbeitet	und	aus	dieser	bereits	16	
Nachwuchskräfte	hervor	gingen.	Es	hat	 sich	 in	der	Ver-
gangenheit	 gezeigt,	wie	wichtig	 der	Nachwuchs	 für	 die	
freiwilligen	Feuerwehren	ist.	Deshalb	ist	es	gut	es	erfreu-
lich,	 dass	 die	 Jugendgruppe	 auch	 derzeit	 11	Mitglieder	
hat	 und	 somit	 der	 Nachwuchs	 der	 Freiwilligen	 Feuer-
wehr	Landorf	für	die	nächsten	Jahre	gesichert	ist.		Zankl	
berichtete	dass	Lukas	Haimerl	und	Julian	Aumüller,	aus	
der	 Jugendgruppe,	 derzeit	 die	 Truppmann/Truppführer	
Ausbildung	durchlaufen	und	dass	6	Feuerwehranwärter	
den	Wissenstest	der	 Stufe	 4	mit	Erfolg	 absolvierten.	Ein	
Jugendfeuerwehrler	legte	zudem	Stufe	3	ab.	Im	Vergange-
nen	Jahr	traf	sich	die	Jugendgruppe	neben	diesen	Fortbil-
dungen	zu	Gruppenbesprechungen,	zu	einer	Löschübung	
mit	 kompletten	 Aufbau	 und	 weiteren	 Veranstaltungen.	
Auch	leistet	sie	die	alljährliche	Maibaumwache	nach	dem	
Maibaumaufstellen.	Für	das	diesjährige	Jahr	ist	neben	den	
normal	 stattfindenden	 Veranstaltungen	 im	 Sommer	 ein	
Treffen	mit	 allen	Mitgliedern	der	 Jugendgruppe	und	al-
len	Ehemaligen	davon	geplant.	Auch	könnte	von	den	Ju-
gendgruppenmitgliedern	 das	 Jugendleistungsabzeichen	
erworben	werden.	Auch	bedankte	Manfred	Zankl	sich	bei	
seinem	Stellvertreter	Helmut	 Limmer	 für	 die	 tatkräftige	
Unterstützung,	 sowie	 bei	 der	 gesamten	 Vorstandschaft,	
dem	Kommandanten,	den	Jugendlichen	und	auch	bei	den	
Eltern	für	die	Unterstützung	der	Jugendgruppe	und	des-
sen	Arbeit.	
Kommandant	 Wilhelm	 Poiger	 informierte	 die	 anwe-
senden	 Feuerwehrmitglieder	 über	 die	 Verleihung	 der	
Ehrenamtskarte	des	Landkreises	an	10	Landorfer	Feuer-
wehrdienstleistende	die	im	feierlichen	Rahmen	im	Land-
ratsamt	durch	Landrat	Josef	Laumer	durchgeführt	wurde.	
Den	 Kassenbericht	 erstatte	 Gerhard	 Stahl.	 Kassenprüfer	
Daniel	 Poiger	 trug	 im	Anschluss	den	Kassenprüfbericht	
vor.	Ebenso	leitete	er	die	Abstimmung	über	die	Entlastung	
der	 Vorstandschaft.	 Diese	 wurde	 einstimmig	 entlastet.	
Bürgermeister	Dietl	bedankte	sich	im	Grußwort	bei	allen	
Feuerwehrlern,	insbesondere	aber	der	Vorstandschaft,	der	
Jugendgruppe	und	dem	Kommandanten.	Auch	bedankte	
er	 sich	 herzlich	 beim	Maschinisten	 und	Gerätewart,	 für	
die	Gute	Wartung	und	Instandhaltung	der	Gerätschaften,	
da	somit	für	die	Gemeinde	Kosten	gespart	werden.	



Wollen Sie auch mal verreisen,
dann fragen Sie bei Renner-Reisen.
Ihr zuverlässiger Reisepartner
für In- und Auslandsreisen.

Hans Renner, 94344 Wiesenfelden, Tel. 09966/441, Fax 1586

Rundholz Graf
Hofstetten 6 · 94354 Haselbach

Tel. 09961 7775 · Fax 09961 7757
E-Mail: rundholz-graf@t-online.de

Reinhard Ruhland
Bau- und Möbelschreinerei

94375 STALLWANG · Telefon 0 9964/14 44

Für	2015	erwähnte	Kommandant	Poiger,	dass	in	Feldkir-
chen	 ein	 Fahrsicherheitstraining	 für	 die	 Fahrt	mit	 einen	
Tragkraftspritzenfahrzeug	wieder	angedacht	ist.	Auch	sei-
en	wieder	15	Übungen	und	drei	Gemeinschaftsübungen	
geplant.	Des	Weiteren	steht	die	Abnahme	von	Leistungs-
abzeichen	 in	 den	 verschiedensten	 Klassen	 im	 Jahr	 2015	
bevor.	Zudem	berichtete	der	über	den	Digitalfunk.	Die	zu		
beschaffenden	Geräte	wurden	 bereits	 bei	 der	Gemeinde	
angemeldet.

Ehrungen
Im	letzten	Teil	der	der	Jahreshauptversammlungen	wur-
den	Ehrungen	über	die	langjährige	Vereinszugehörigkeit	
durch	 1.	Kommandanten	 	Wilhelm	Poiger,	 2.	 Komman-
danten	 Christian	 Stahl,	 Ehrenkommandanten	 Michael	
Stahl	und	Bürgermeister	Max	Dietl	durchgeführt.	Die	Ka-
meraden	Alfons	 Stahl,	Heinz	Leipe,	 Josef	Prommersber-
ger,	Franz	Aumüller	und	Konrad	Kellner	wurden	für	die	
40-jährige	Vereinszugehörigkeit	mit	einer	Ehrenurkunde	
und	einem	Ehrenkrug	geehrt.	Des	Weiteren	wurde	Man-
fred	 Zankl	 eine	 Ehrenurkunde	 für	 die	 25-jährige	 Ver-
einszugehörigkeit	übergeben.	
Zum	Schluss	der	Jahreshauptversammlung	bedankte	sich	
Kommandant	Poiger	 bei	 allen	Feuerwehrkameraden	 für	
Ihre	Mithilfe,	für	Ihre	Spenden	und	für	Ihren	Einsatz	für	
die	 Freiwillige	 Feuerwehr.	 Besonders	 bedankte	 er	 sich	
bei	 Vorstand	 Erwin	 Poiger	 und	 der	 Vorstandschaft	 für	
die	gute	Zusammenarbeit,	sowie	beim	Gerätewart	für	die	
Pflege	der	Geräte.	Auch	bedankte	er	sich	bei	allen	aktiven	
Feuerwehrdienstleistenden	 für	 die	 Bereitschaft	 bei	 Ein-
sätzen.	Sein	Dank	galt	auch	Bürgermeister	Max	Dietl	mit	
seinem	Gemeinderat	 für	 die	Unterstützung	und	die	 un-
problematische	Zusammenarbeit.

„Stallwanger Frauenfrühstück“
Am	Samstag,	28.	März	2015	findet	um	08.30	Uhr	im	Pfarr-
heim	Stallwang	statt
Thema:	Das	systemische	Familienaufstellen	–	Bewegung	
der	Seele	gehört	heute	zu	einem	wichtigen	Teilgebiet	der	
Familienberatung!

Referentin:
Christine	Späth,	Lebensberaterin
Anmeldung	bei:
Andrea	Ettl,	Tel.	09964/1064	od.
Christa	Stache,	Tel.	09964/1797

Probleme,	 Konflikte	 oder	 Sympto-
me	 sind	 Hinweise.	 Sie	 weisen	 uns	
auf	 etwas	 hin,	 dass	wir	 betrachten	
oder	uns	zu	Herzen	nehmen	sollen.	Aber	wie??
Das	 systemische	 Familienaufstellen	 bringt	 uns	 auf	 die	
Ebene	der	Familie,	auch	der	Vorfahren,	mit	denen	wir	zu-
tiefst	verbunden	sind.	Hier	stoßen	wir	auf	die	ursprüng-
lichen	Konflikte,	die	uns	normalerweise	verborgen	 sind,	
obwohl	sie	unser	Erleben	und	unser	Verhalten	prägen.	In	
der	 Familienaufstellung	 können	 wir	 achtungsvoll	 diese	
Verstrickungen	lösen	und	dadurch	im	System	der	Familie	
die	verletzte	Ordnung	wieder	herstellen.	Es	ist	heilsam	für	
alle	Beteiligten.	

Christi an Seigner
Wetzelsberg 18
94375 Stallwang

Tel.:  0 99 64 / 60 13 44
Mobil:  01 51 / 28 29 35 35
Mail:  christi an_seigner@t-online.de

24 h – Service24 h – Service

kompetent – zuverlässig 

preisgünsti g – schnell

Gasthof „Zur Post”
STALLWANG

Öffnungszeiten:
9.00 - 1.00 Uhr – Montag Ruhetag!

Auf Ihren Besuch freut sich Georg Greil. Tel. 09964/601113

Fahrschule Fuchs
Stallwang · Straubinger Straße 11
www.fahrschule-fuchs-sr.de
Ausbildung in allen Klassen!
Unterricht: Di. und Do., 18.30 Uhr

Telefon
0 94 24/12 42

Karl-Heinz Wittmann
Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Steintechniker und Restaurator i.H.

Dammersdorf 2 · 94353 Haibach
Tel. 09964 1490 · Fax 09964 601559

GETRÄNKEVERTRIEB

Josef Reitmeier
Fehlburger Weg 9 · 94375 Stallwang
Telefon 0 99 64/2 96

von	links:	 	2.Kdt.	Christian	Stahl,	1.Kdt.	Wilhelm	Poiger,	Man-
fred	Zankl	,	Franz	Aumüller.
Ehrenkommandant	Michael	 Stahl,	Heinz	 Leipe,	 Bürgermeister	
Max	Dietl,	Alfons	Stahl.



 Bekanntmachung

94375 S TA L LWA N G
Chamer Straße 8
Telefon 0 99 64/6100 30
Telefax 0 99 64/6100 31

 Mikrozensus 2015

Nichtöffentliche Versammlung der  
Jagdgenossenschaft Schönstein

Freitag, 06. März 2015, 19:30 Uhr
Gasthaus Laußer, Wetzelsberg    
Tagesordnung
1.	Rechenschafts-	und	Kassenbericht
2.	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	des	Jagdvor-
stands	und	des	Kassenführers

3.	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	des	Jagd-
pachtschillings

4.	Wünsche	und	Anträge

Wasserbeschaffungsverband Stallwang
Einladung	zur	Verbandsversammlung	Mittwoch,	
11.03.2015,	19:30	Uhr	Gasthaus	zur	Post	in	Stallwang	

Die	Vorstandschaft	des	WBV	Stallwang	lädt	zur	Ver-
bandsversammlung	
mit	folgender	Tagesordung:
1.	Begrüßung	durch	1.	Vorstand
2.	Rückblick
3.	Rechenschaftsbericht	des	Kassiers	mit	Entlastung 
				der	Vorstandschaft
4.	Genehmigung	des	Haushaltsplan		2015
5.	Beschluss	zur	Erhöhung	der	Wassergebühren
6.	Änderung	der	Gebührensatzung
7.	Neuwahlen	der	gesamten	Vorstandschaft
8.	Vorschau	über	noch	anstehende	Maßnahmen
9.	Fragen,	Wünsche,	Anträge

Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 Verbandsver-
sammlung	mit	dieser	schriftlichen	Einladung	in	jedem	
Fall	beschlussfähig	ist!
Die	Vorstandschaft	bittet	um	zahlreiches	Erscheinen!

Mit	freundlichen	Grüßen
Ruhland	Reinhard
1.	Vorstand
Johann	Stahl
Jagdvorsteher

Heuer	wird	 im	gesamten	Bundesgebiet	wieder	der	Mik-
rozensus,	 eine	 amtliche	Haushaltsbefragung	 bei	 1%	 der	
Bevölkerung,	durchgeführt.	Für	den	überwiegenden	Teil	
der	Fragen	sind	volljährige	oder	einen	eigenen	Haushalt	
führende	minderjährige	Personen	zur	Auskunft	verpflich-
tet.	Datenschutz	und	Geheimhaltung	 sind,	wie	 bei	 allen	
Erhebungen	der	 amtlichen	Statistik,	umfassend	gewähr-
leistet.	 Auch	 die	 Interviewerinnen	 und	 Interviewer,	 die	
ihre	Besuche	bei	den	Haushalten	zuvor	schriftlich	ankün-
digen	und	sich	mit	einem	Ausweis	des	Bayerischen	Lan-
desamts	legitimieren,	sind	zur	strikten	Verschwiegenheit	
verpflichtet.
Statt	an	der	Befragung	per	Interview	teilzunehmen,	hat	je-
der	Haushalt	das	Recht,	den	Fragebogen	selbst	auszufül-
len	und	per	Post	an	das	Bayerische	Landesamt	für	Statistik	
einzuschicken.
Zweck	dieser	repräsentativen	Stichprobe	ist	es,	statistische	
Ergebnisse	über	die	Bevölkerungsstruktur,	die	wirtschaft-
liche	und	soziale	Lage	der	Bevölkerung,	die	Wohnsituati-
on	sowie	über	den	Arbeitsmarkt	bereitzustellen.
Weitere	Informationen	über	den	Mikrozensus	erhalten	sie	
auf	der	Internetseite	des	Landesamts	unter	https://www.
statistik.bayern.de/presse/archiv/2015/7_2015.php	 oder	
auf	 der	 Gemeindehomepage	 unter	 www.stallwang.de 
unter	der	Rubrik	Info.

Karl-Heinz Wittmann
Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Steintechniker und Restaurator i.H.

Dammersdorf 2 · 94353 Haibach
Tel. 09964 1490 · Fax 09964 601559

Mobile Krankenpflege
Marianne Maier

staatl. geprüfte Krankenschwester

Rammersberg 17 · Hunderdorf
Tel. 09961/359

ff. Fleisch- und Wurstwaren
Chamer Str. 5 .  94375 STALLWANG . Tel. 0 99 64/96 08

METZGEREI Piendl

Wollen Sie auch mal verreisen,
dann fragen Sie bei Renner-Reisen.
Ihr zuverlässiger Reisepartner
für In- und Auslandsreisen.

Hans Renner, 94344 Wiesenfelden, Tel. 09966/441, Fax 1586

Gallnerweg 1
94375 Stallwang
Tel. 0 99 64/5 17
Fax 1630

Spenglerei
Schlosserei

Heizung
Sanitär

Wir wollen für Sie ein günstiges Jahr 201
MEHR FÜRS GELD
wöchentlich, wechselnde Brot, Brötchen
und Gebäckangebote
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 Mülltonnen

Hochstapelei am Straßenrand – Überfüllungen 
sind unzulässig
Leider	werden	 immer	wieder	überfüllte	Restmülltonnen	
oder	gar	irgendwelche	Müllbeutel	und	Säcke	zur	Leerung	
bereitgestellt,	 stellt	 der	 Zweckverband	 Abfallwirtschaft	
Straubing	Stadt	und	Land	(ZAW-SR)	fest.	Geschäftsleiter	
Anton	 Pirkl	 erläutert	 den	 Zusammenhang:	 „Überfüllte	
Mülltonnen	sind	verboten,	ebenso	die	Mitnahme	von	un-
zulässigen	 Beistellungen.	 Müllwerkern	 können	 arbeits-
rechtliche	 Konsequenzen	 drohen,	wenn	 sie	 diese	Mehr-
mengen	unberechtigt	entsorgen.“	
Beistellungen	 und	 Überfüllungen	 müssen	 stehen	 gelas-
sen	werden.	Das	ist	sowohl	unangenehm	für	den	Bürger	
wie	auch	für	den	ZAW-SR-Mitarbeiter.	Außerdem	kostet	
das	 Abräumen	 übervoller	 Behälter	 Zeit	 und	 verzögert	
die	 Arbeit.	 Die	 Gründe	 dafür,	 dass	 überfüllte	 Tonnen	
unerwünscht	 sind,	 sind	 einleuchtend.	Allein	 die	Hygie-
ne	 spricht	 für	 sich.	 Ist	der	Deckel	 offen,	 können	Abfälle	
herunterfallen,	vom	Winde	verweht	und	von	Ungeziefer	
geholt	werden.	Dem	Müll	eins	auf	den	Deckel	zu	geben	
und	ihn	mit	Gewalt	in	die	Tonne	zu	pressen,	ist	auch	keine	
gute	Idee.	„Es	kann	passieren,	dass	die	Rüttelvorrichtung	
der	 Sammelfahrzeuge	 nicht	 dagegen	 ankommt	 und	 die	
Tonne	sich	nicht	leeren	lässt“,	erklärt	Anton	Pirkl.	
Außerdem	 richtet	 sich	 die	 Müllgebühr	 nach	 dem	 Ton-
nenvolumen	mit	geschlossenem	Deckel.	Daher	weist	der	
ZAW-SR	aus	Gründen	der	Gebührengerechtigkeit	darauf	
hin,	 die	 Tonne	maximal	 bis	 zum	Rand	 zu	 füllen.	Dabei	
gibt	 es	 ganz	 einfache	 Lösungen,	 wenn	mal	 etwas	mehr	
Müll	anfällt.	Der	ZAW-SR	bietet	amtliche	Restmüllsäcke,	
bei	 welchen	 bereits	 im	 Kaufpreis	 die	 ordnungsgemäße	
Entsorgung	enthalten	 ist.	Diese	Säcke	können	ganz	kor-
rekt	mit	der	Tonne	zur	Leerung	bereitgestellt	werden	und	
werden	 dann	 von	 den	 Müllwerkern	 mitgenommen.	 Es	
gibt	sie	in	der	Geschäftsstelle	des	ZAW-SR	an	der	Äußeren	
Passauer	Straße	und	in	vielen	Geschäften	für	3,50	Euro	zu	
kaufen.	Sie	bieten	Platz	für	70	Liter	Müll.	
Die	 Liste	 der	 Verkaufsstellen	 ist	 unter	 www.zaw-sr.de/
Wiederverkäuferliste	zu	finden.

Sauber macht lustig
Am	 28.	März	 2015	 lädt	 der	 ZAW	 Straubing	wieder	 zur	
Aufräumaktion	„Sauber	macht	lustig“.
Wie	in	den	Vorjahren	wird	der	ZAW-SR	wieder	eine	Brot-
zeit	für	jeden	Teilnehmer	spendieren	und	die	Entsorgung	
der	gesammelten	Abfälle	übernehmen.	Selbstverständlich	
stellt	der	ZAW	auch	die	Abfallsäcke.

Allein im Wald
Am	 liebsten	 bin	 ich	 allein	 im	 Wald.	 Diese	 Einstellung	
haben	 viele	 Landwirte,	wenn	 es	 um	Waldarbeiten	 geht.	
Richtig	oder	falsch?	Wer	so	denkt,	sollte	folgende	Fragen	
gewissenhaft	beantworten:
•	 Wer	leistet	Erste	Hilfe,	wenn	es	Sie	selbst	trifft?
•	 Wer	setzt	im	Unglücksfall	den	Notruf	für	Sie	ab?
•	 Wer	leitet	die	Rettung	zu	Ihnen?
•	 Wie	viel	Zeit	wird	vergehen,	bis	man	Sie	sucht,		 	
	 wenn	Sie	handlungsunfähig	im	Wald	liegen?
•	 Macht	Dunkelheit	oder	Nebel	eine	Suche	leichter?
•	 Können	Sie	eine	stark	blutende	Wunde	bei	Ihnen		 	
	 sicher	stoppen?
•	 Steigt	Ihre	Überlebenschance	bei	Minustemperaturen?

Bitte	beantworten	Sie	diese	Fragen	auch	gemeinsam	mit	
Ihrer	Familie	und	Freunden.	Grundsätzlich	gilt,	Alleinar-
beit	 ist	 verantwortungslos	 gegenüber	 sich	 selbst,	 seiner	
Familie	 und	 der	Gemeinschaft.	Aber	 Vorsicht,	wenn	 zu	
viele	Personen	vor	Ort	sind,	steigt	das	Verletzungsrisiko	
enorm.
Deshalb	ein	paar	Tipps	für	die	Waldarbeit	von	Profis:
•	 Du	musst	zu	zweit	sein	(optimal)
•	 Du	musst	immer	zusammen	bleiben	(auch	beim		 	
	 Pinkeln)
•	 Du	musst	gut	ausgebildet	sein
•	 Du	brauchst	gute	Ausrüstung	und	Technik	 
	 (Seilwinde)
•	 Du	musst	wissen,	wo	der	nächste	Rettungspunkt	ist

 Waldarbeiten

GETRÄNKEVERTRIEB

Josef Reitmeier
Fehlburger Weg 9 · 94375 Stallwang
Telefon 0 99 64/2 96
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Aufmerksame junge Bürgerin
Am	Sonntagabend,	den	15.02.	hat	Sarah	Eisler	beim	Spie-
len	eine	undichte	Wasserleitung	in	Wetzelsberg	entdeckt.	
Das	ausgetretene	Wasser	war	bei	den	eisigen	Temperatu-
ren	bereits	zu	einem	großen	Eisberg	gefroren.
Sie	 griff	 sofort	 zum	 Telefon	 und	 informierte	 Bgm.	Max	
Dietl.	Keine	30	Minuten	später	war	bereits	ein	Mitarbei-
ter	der	Gemeinde	vor	Ort	und	konnte	den	Defekt	behe-
ben,	bevor	ein	größerer	Schaden	entstanden	ist.	Das	von	
Max	Dietl	als	Belohnung	versprochene	Eis	möchte	sie	erst,	
wenn	es	draußen	wieder	etwas	wärmer	ist.

Sammlung landwirtschaftlicher Folie 2015
Da	die	Sammlung	landwirtschaftlicher	Folien	in	den	letz-
ten	Jahren	gut	angenommen	wurde,	wird	die	Sammlung	
auch	im	Frühjahr	2015	fortgesetzt.
Das	 Sammelfahrzeug	 steht	 für	 die	 Sammlung	 landwirt-
schaftlicher	 Folien	 am	 Donnerstag,	 den	 23.04.2015	 von	
10:00	Uhr	bis	11:00	Uhr	am	Wertstoffhof	Stallwang	bereit.
Die	 Folien	 der	 einzelnen	 Anlieferer	 werden	 mit	 einem	
LKW	 mit	 einer	 Frontladeeinrichtung	 (mit	 integrierter	
Wiegeeinrichtung)	geleert.	Die	Kosten	 in	Höhe	von	0,20	
Euro	pro	kg	Folie	werden	anhand	der	Wiegescheine	direkt	
vor	Ort	abgerechnet.
Angenommen	werden	Siloplanen,	Rundballenfolien	und	
-netze	aller	Art.	Anliefern	können	auch	Landwirte	der	um-
liegenden	Gemeinden.
Für	 Fragen	 steht	 das	 ZAW-SR	 unter	 der	 Rufnummer	
09421-990219	gerne	zur	Verfügung.

Spielplätze und -geräte jetzt überprüfen
Auch	milde	Winter	nagen	an	der	Substanz	der	Spielplätze.	
Ergänzen	Sie	falldämpfendes	Material	großzügig	wie	z.B.	
grobkörnigen	Sand,	Rindenmulch,	sowie	runde,	kleinkör-
nige	Kiesel	gleichen	Kalibers
Bodenanker	und	Bodenankerplatten	überprüfen	und	wie-
der	zuschütten.	Durch	die	Temperaturschwankungen	im	
Winter	 werden	 Bodenanker	 von	 Spielgeräten	 frei	 und	
können	 in	 die	 Spielflächen	 ragen.	 Überprüfen	 Sie	 Bo-
denanker,	 tauschen	 Sie	 beschädigte	 aus	 und	 überfüllen	
Sie	die	Anker	mit	ausreichend	falldämpfendem	Material	
(30	-	50	cm	Höhe).
Tragbalken	überprüfen!	Mit	der	spitzen	Seite	eines	Zim-
mermannshammers	können	Sie	Tragbalken	auf	Stabilität	
prüfen.	Hartes	Geräusch	bedeutet	gesundes	Holz,	dump-
fer	 Ton:	 Das	Holz	 ist	morsch	 und	 der	 Balken	 oder	 das	
Traggerüst	(z.	B.	der	Schaukel)	ist	zu	wechseln.	Im	Zweifel	
wechseln	Sie	die	Balken	besser.
Schrauben,	 Schekel,	 Ketten,	 Seile	 und	 andere	 Verbin-
dungselemente	 gut	 anschauen.	 Prüfen	 Sie	 Schrauben,	
Schekel,	Ketten	und	Seile	auf	Verschleiß,	Rost,	Abnützung	
und	 scharfkantige	Stellen.	 Sorgen	Sie	 rasch	 für	 einen	 si-
cheren	Zustand	der	Spielgeräte.
Für	 Schatten	 sorgen!	 Sorgen	 Sie	 für	 Schatten	 –	 und	 für	
Sonne,	damit	z.	B.	der	Sand	vormittags	rasch	trocknet.	Zu	
den	„Haupt-Spielzeiten“	sollten	die	Kinder,	besonders	die	
Kleinen	 im	Sandkasten,	 im	Schatten	spielen	können.	Be-
wegliche	Sonnensegel	sind	hier	die	erste	Wahl.
Hygiene	und	Sauberkeit!	Überprüfen	Sie	Ihren	Spielplatz	
regelmäßig	auf	ausreichende	Sauberkeit	und	ob	dieser	frei	
von	Kot	von	Haus-	und	Wildtieren,	frei	von	Scherben	und	
spitzen	 Gegenständen	 sowie	 frei	 von	 Zigarettenkippen	
und	Kronkorken	ist.

Ankerpunkte	frei	durch	Spielbetrieb	und	Frosteinwirkung



 So is im Straubinger Dogbladl gstana von	Herbert	Zankl


